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Kollegialismus

Der Kollegialismus ist eine im 18. Jahrhundert von evangelischen

Theologen und Juristen entwickelte Theorie, um das Verhältnis

zwischen Kirche auf der einen sowie Staat und Gesellschaft auf der

anderen Seite zu bestimmen. Der Kollegialismus sieht die Kirche

und andere Religionsgesellschaften als Vereinigungen an, die durch

freie Übereinkunft entstanden sind (collegia aequalia). Ihnen stünden

dabei Kollegial-(Korporations-)Rechte zu, vor allem das "ius in sacra".

Über dieses übe jedoch der Staat bzw. der Landesherr als Souverän

Kirchenhoheit und -aufsicht, das "ius circa sacra", aus. Ursprünglich war

der Kollegialismus als naturrechtliches und später auch ekklesiologisches

Argument für die Autonomie und Freiheit der Kirche gedacht. Als er im

19. Jahrhundert politisch-praktisch realisiert wurde, diente er jedoch

auch dazu, kollegiale Rechte der Kirchen an das landesherrliche

Kirchenregiment zu übertragen.
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